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àà. -Sià-t

Diese Schrift enthält zunächst eine Geschichte der badischen Forst-

Polizeigesetzgebung, dann eine Statistik der Waldflüchen Badens, sodann
die Lehren, welche sich aus der Geschichte dep Forstpolizeigesetzgebung
ableiten lassen und endlich eine Uebersicht über die Forstpolizeigesetze

anderer Staaten.
Der Versasser widmet dem Privatwaldbesitz und namentlich den

geschlosseneil Hofgütern des Schwarzwaldes besondere Aufmerksamkeit
und spricht sich für die wirthschaftliche Freiheit der Privatwaldbesitzer aus.

Wir dürfen diese Schrift Allen empfehlen, welche sich mit der Forst-
Polizeigesetzgebung zu beschäftigen haben oder sich für dieselbe interessiren.

L a n d o l t.

Personal-Nachrichten

Der badische àslverà
hat seine dießjährige Versammlung am 16. und 17. September in
Gernsbach im Murgthale. Anmeldung bei Hrn. Forstinspektor Gerwig
in Gernsbach bis 10. September.

Aargau. Herr Kantonsoberförster Wietlisbach in Aarau
wurde von der Bürgergemeinde Solothurn auf die mit 4000 Fr.
dotirte Stelle eines Stadtoberförsters berufen und hat diese Ernennung
angenommen.

Anzeige.
Riithtllinicn-Pflaiizcll-Verkallf für Herbst 1872.

Von der Forstverwaltung Lenzburg können vom Herbst 1872
bis mit Frühling 1873 mehrere Tausende zweijährige Rothtannen-Setz-
linge abgegeben werden, welche sich zur Verschulung in Pflanzschulen
eignen. Die Pflanzen sind im Herbst zwischen 3 und 5 Zoll hoch und
vollkommene Saatpflanzen. Der Preis für das Tausend ohne Verpackung
und in Len z b u r g angenommen ist 5 Fr.

Len z b u r g im Juni 1872.

Der Forstverwalter der Gemeinde Lenzburg:
Walo von Greyerz.
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